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 Veröffentlicht am 13.09.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Mehraufwendungen durch Heimfahrten vom Arbeitsort zur Durchführung von notwendigen Arbeiten am

Heimatwohnsitz entstehen auch dann, wenn die beabsichtigten Arbeiten schließlich wegen Schlechtwetters nicht

durchgeführt werden konnten, ohne daß dies bereits vor Antritt der Fahrt vorhersehbar war.
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